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1. Einleitende Bemerkungen 

1 Damit ein Unternehmen sich von anderen Unternehmen unterscheiden 

bzw. abheben kann, ist es ausserordentlich wichtig, sich wirtschaftlich und 

rechtlich gesehen einen gewissen Platz im Markt zu sichern. Ein hoher 

Bekanntheitsgrad, welcher der Marke Berühmtheit verleiht, gewährleistet 

gewissermassen schon einen Vorteil und eine Differenzierung zu anderen 

Marken. Berühmte Marken geniessen einen erweiterten Schutzumfang, 

welcher im Verlauf der nächsten Kapitel basierend auf Art. 15 MschG ge-

nauer erläutert wird. Eine berühmte Marke gilt für Unternehmen als wert-

voller Besitz. Was überhaupt eine Marke ist und wie eine Marke berühmt 

wird, wird in dieser Arbeit in aufbauendem Text erörtert.  

2. Legaldefinition einer Marke 

2 Wenn man eine Marke im rechtlichen Sinn betrachtet, ist dies ein ge-

schütztes Zeichen, welches die Waren oder Dienstleistungen eines Unter-

nehmens von anderen Unternehmen zu differenzieren erlaubt (Art. 1 Abs. 

1 MSchG). Unternehmen kennzeichnen sich meist nicht nur mit einer ein-

zigen Marke, sondern besitzen in der Regel mehrere ähnliche Marken, mit 

denen das jeweilige Unternehmen sich durch die Kennzeichnung der Wa-

ren und Dienstleistungen von anderen abheben bzw. unterscheiden 

kann.1 

3 Eine Marke erhält eine rechtliche Qualifikation erst durch die Zuordnung 

eines Kennzeichnungsgegenstandes. Dies geschieht beispielsweise, 

wenn ein Zeichen einer Ware zugeordnet wird. Erst durch die Zuordnung 

ist die Funktion einer Marke gewährleistet.2  

4 Mit dem Gebrauch einer Marke kann ein Produkt oder eine Dienstleistung 

eines Unternehmens einen hohen Wiedererkennungswert und Symbol der 

Qualität erlangen.3 

 
1  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 1 zu Art. 1 MschG. 
2  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 2 zu Art. 1 MschG. 
3  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 27 zu Art. 1 MschG. 
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2.1. Entstehung und Funktion einer Marke 

5 Der Begriff Marke kommt von Markieren. Bereits die Römer haben davon 

Gebrauch gemacht. Einfach gesagt, werden Produkte oder Dienstleistun-

gen mit einem Zeichen markiert so können sie durch den Konsumenten 

von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterschieden werden.4  

6 Im Verlauf der letzten Jahrhunderte hat sich die Funktion einer Marke kon-

stant weiterentwickelt. Dadurch hat sich ein dynamischer Prozess über die 

Entstehung einer Marke aufgebaut. Die ersten Marken kennzeichneten 

Produkte des alltäglichen Bedarfs, welche durch die Definition des Preises 

und der einheitlichen Verpackung gekennzeichnet und bestimmt wurden. 

Im Jahre 1911 entstand so beispielsweise die Marke Nivea. 5 

7 Nach und nach entstand dann auch eine Anpassung des Rechtsschutzes, 

da bestehende Marken immer wieder imitiert oder kopiert wurden. Aus die-

sem Grund wurde ein Markenschutzgesetz eingeführt. Dieses ermög-

lichte, die Marke zu registrieren (®=registered). Damit wird die Marke als 

einzigartig und schützenswert eingestuft und darf grundsätzlich nicht ko-

piert oder imitiert werden (vgl. Art. 13 Abs. 1 MSchG). Davon machen Un-

ternehmen immer häufiger Gebrauch. Es ist zudem festzuhalten, dass es 

in der heutigen Wirtschaftswelt immer schwieriger wird, ein Produkt mit 

einem noch höherem Qualitätsniveau auf den Markt zu bringen, als bereits 

existierende Pordukte. Markeninhaber haben somit das Ziel, eine kenn-

zeichnungskräftige Marke mit einer möglichst einzigartigen Funktion auf-

zubauen, welche dann auch leichter Berühmtheit erlangen und einen er-

weiterten Schutz geniessen kann.6  

8 Die Funktion einer Marke ist von grosser Bedeutung für die Bestimmung 

ihres Begriffes. Die Funktionslehre spielt ebenso eine grosse Rolle für die 

Bestimmungen des erweiterten Schutzumfangs einer berühmten Marke, 

was in dieser Arbeit noch näher erläutert wird.7 

2.2. Qualitätsfunktion einer Marke 

9 Die Qualität einer Marke ist nicht von rechtlicher Relevanz. Die Marke 

selbst hat keine Qualität, sondern die Waren und Dienstleistungen, die sie 

 
4  MARTIN/MITTERHAUSER/POINTNER («19. Jahrhundert – Die ersten Markenartikel»). 
5  ibid. 
6  HEINZELMANN, S. 18 ff. 
7  LAREDO, S. 30 ff. 
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kennzeichnet, wecken ggf. eine Qualitätserwartung, die mit der Marke ver-

bunden ist. Jeder Markeninhaber kann frei über die Qualität entscheiden, 

welche die Marke vorweist. Natürlich haben die Abnehmer einer Marke 

gewisse Ansprüche oder Vorstellungen, was für den Markeninhaber eine 

Rolle spielt.8 Für eine berühmte Marke wird vom Bundesgericht die Quali-

tätsfunktion jedoch trotzdem bejaht. 9 

2.3. Markenarten  

10 Marken können in verschiedenen Formen und Variationen auftreten (vgl. 

Art. 1 Abs. 2 MSchG). Zu den markenfähigen Zeichen gehören Wortmar-

ken (z.B. Nivea), Bildmarken (z.B. der Mercedes Stern) und Wort-Bild-

Marken (z.B. das Krokodil von Lacoste). Nebst diesen drei meist vorkom-

menden Marken, welche hauptsächlich eingetragen werden, gibt es auch 

noch die Farbmarken. Weiter sind Eintragungen von Hörmarken möglich, 

welche beispielsweise ein Klangbild darstellen oder eine Erkennungsgme-

lodie sowie Soundlogos. Diese werden durch Melodien oder Tonaufnah-

men gekennzeichnet.  Zuletzt gibt es auch dreidimensionale Marken, wel-

che man als Formmarken bezeichnet, beispielsweise die Colaflasche.10 

Geruchsmarken sind heutzutage noch nicht grafisch darstellbar und somit 

noch nicht eintragsberechtigt gemäss Art. 10 MSchV.11 Nach Lehre und 

Rechtsprechung werden Marken nach diversen Kategorien kategorisiert, 

vor allem nach Inhaber, Inhalt und Zweck eines Zeichens.12 

11 Der Zeichenbegriff wird in Art. 1 Abs. 2 MSchG nicht genauer definiert, 

jedoch durch die soeben genannten markenfähigen Zeichen dargestellt.13 

Damit ein Zeichen als markenfähig betrachtet wird, muss dieses eine Stell-

vertreterfunktion aufweisen. Das heisst, ein Zeichen steht nicht für sich 

selbst, sondern für etwas anderes (aliquid stat pro aliquo). Des Weiteren 

muss ein Zeichen eine gewisse Wahrnehmbarkeit vermitteln, sodass eine 

Person das gewisse Zeichen durch eines der fünf Sinne, die eine Person 

besitzt, wahrnehmen kann.14 Markenfähig ist ein Zeichen auch nur dann, 

 

   

    

   

    

   

     

   

8 LAREDO, S. 32 ff.
9 Urteil BGer 4C.354/1999, E. 2.
10 IGE, («Häufigste Markentypen»).
11 NOVAK, S. 2 f.
12 SHK-NOTH/THOUVENIN, N 54 zu Art. 1 MschG.
13 SHK-NOTH/THOUVENIN, N 3 zu Art. 1 MschG.
14 SHK-NOTH/THOUVENIN, N 7-8 zu Art. 1 MschG.
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wenn eine gedankliche Einheit, sprich eine Bedeutungseinheit besteht. 

Darüber hinaus muss ein Zeichen selbstständig sein.15 

2.3.1. Wortmarke 

12 Eine Wortmarke wird als Buchstaben- und/oder Zeichen symbolisiert. 

Diese können auch in Kombination mit Interpunktionen oder mathemati-

schen Symbolen wie «+ oder =» bestehen. Zahlen werden in arabischen 

Ziffern abgebildet und Buchstaben in lateinischen Schriftzeichen. Die 

Worte können in verschiedenen Sprachen verwendet werden, sogar Ak-

ronyme sind markenfähig.16 Beispielsweise die vom IGE anerkannte und 

eingetragene Wortmarke CH-Nr. 573 717 "lawfinder".17 

13 Als besondere Wortmarken gilt ein Slogan (z.B. CH-499 297 Red Bull ver-

leiht Flügel). Ein Slogan wird jedoch nur als Marke anerkannt, wenn er von 

einer gewissen Kürze ist und eine expressive Kernaussage zum Ausdruck 

bringt. Wirtschaftlich gesehen versteht man unter einem Slogan einen ein-

prägsamen Werbespruch, welcher das Produkt oder Unternehmen identi-

fiziert.18 

2.3.2. Bild- und Wort-/Bildmarke 

14 Unter Bildmarken bezeichnet man eindeutige oder abstrakte bildliche Dar-

stellungen. Eine Form, welche durch Konturen und Linien sowie auch teil-

weise Farben einen Ausdruck zur Geltung bringen. Darunter gehören 

Schriftzeichen, Logos, Etiketten, Ideogramme (auch Emojis), Bilder und 

Abbildungen. Sogar Fotografien von Menschen sind markenfähig gemäss 

MschG.19  

15 Als Wort- /Bildmarke definiert man eine Fusion aus einem oder mehreren 

Wörtern und einem Bild.20  

2.3.3. Farbmarke 

16 Farbmarken sind lediglich aus einer bestimmten Farbe oder einer be-

stimmten Farbkombination. Bestimmte Waren oder Dienstleistungen 

 
15  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 10-12 zu Art. 1 MschG. 
16  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 58 zu Art. 1 MschG. 
17  Urteil BVGer B-2380/2010, E. 2.1. 
18  HEINEMANN, N 149 zu Art. 3 UWG. 
19  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 60 zu Art. 1 MschG. 
20  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 61 zu Art. 1 MschG. 
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müssen nach anerkannten Farben (z.B. RAL oder Pantone) definiert wer-

den. Dies hilft auch dem Markeninhaber zur Unterscheidung von anderen 

Produkten und Dienstleistungen.21 

2.3.4. Geruchs- und Geschmacksmarke 

17 Gerüche und Düfte sind markenfähig, wenn sie einem Unternehmen hel-

fen, ihre Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Im rechtlichen 

Sinn bestehen jedoch noch einige Schwierigkeiten, da keine offizielle Klas-

sifikation besteht, einen Duft oder Geruch objektiv darzustellen.22 Das IGE 

hat bisher noch keine Geruchsmarken eingetragen.23 

2.3.5. Bewegungsmarke 

18 Eine Bewegungsmarke besteht aus einem Bewegungsablauf, der z.B. 

eine Ware durch eine Filmsequenz oder eine zweidimensionale Grafik vi-

sualisiert. Nur ein genau definierter Bewegungsablauf kann als Bewe-

gungsmarke registriert werden. Bewegungsmarken, die eine besondere 

Form aufweisen, sind weniger problematisch zu registrieren (z.B. CH-574 

633 Swisscom Logo).24 

2.3.6. Akustische Marke 

19 Die akustische Marke wird durch das Gehör wahrgenommen. Die ver-

schiedenen Schallereignisse wie beispielsweise Klänge, Töne, Stimmen 

oder Geräusche individueller Art werden zu akustischen Marken.25 Eine 

akustische Marke, welche als Soundlogo eingetragen wird, ist meist zwei 

bis fünf Sekunden lang. Die Tonabfolgen eines Soundlogos stellen ein 

Identifikationselement für ein Produkt oder Unternehmen dar.26 Beispiels-

weise die IR-Marke Nr. 858 788, welche für die Waren "Confiserie, 

chocolat et produits de chocolat, pâtisserie" in Klasse 30 registriert ist. 

Diese akustische Marke gliedert sich aus einem in Takte aufgeführtes No-

tensystem mit Notenschlüssel, Noten-, Pausen- und Phrasierungszei-

chen.27 

 

   

    

    

    

    

   

   

21 Urteil BGer 4A_528/2013, E. 5.3.1.
22 Urteil BVGer B-4818/2010, E. 4.2.
23 SHK-NOTH/THOUVENIN, N 78 zu Art. 1 MschG.
24 NOVAK, S. 256 f.
25 SHK-NOTH/THOUVENIN, N 68 zu Art. 1 MschG.
26 SUTER-SIEBER, N 28.
27 BGE 135 III 359, E. 2.4.
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20 Akustische Marken sind visuell nicht wahrnehmbar, wie in Art. 1 Abs. 2 

MschG eigentlich definiert ist, jedoch nach Urteil des Bundesgerichts im 

April 2009 trotzdem markenfähig.28 

2.3.7. Dreidimensionale Marke 

21 Dreidimensionale Marken, auch bekannt als Formmarken, bilden ein ei-

genständiges, dreidimensionales Zeichen ab. 29 Die Gestaltung bezieht 

sich beispielsweise auf die Form der Verpackung oder Ware eines Unter-

nehmens. 30 Formmarken lassen sich mit anderen Marken, beispielsweise 

Farbmarken kombinieren. Dies erleichtert die Registrierung, da es für drei-

dimensionale Marken einfacher ist, vom IGE oder Bundesgericht erkannt 

zu werden. Im Gesetz ist die Dreidimensionale Marke grundsätzlich mit 

zwei verschiedenen Markentypen umschrieben. Einerseits die Verpa-

ckung der Ware und andererseits die Ware oder Dienstleistung selbst.31 

2.3.8. Luxusmarke 

Erwähnenswert in Bezug auf diese Arbeit ist natürlich die Luxusmarke. 

Diese dient dazu, Luxusgüter zu kennzeichnen. Luxusmarken sind leis-

tungsführend in ihrem Segment, was einen überragenden Nutzen gene-

riert. Gemäss Art. 15 MschG geniessen viele Luxusmarken einen erwei-

terten Schutzumfang, was im Verlauf dieser Arbeit noch genauer aufge-

zeigt wird. Spannend diesbezüglich ist, dass nicht alle Luxusmarken den 

erweiterten Schutzumfang geniessen können. Solche Luxusmarken gel-

ten dann als nicht-berühmte Marken gemäss Art. 15 MschG.32 

2.3.9. Garantiemarke 

22 Der Begriff der Garantiemarke wird gemäss Art. 21 MschG wie folgt defi-

niert: 

«Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der 

Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen 

Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die 

Beschaffenheit, die geografische Herkunft, die Art 

der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale 

 
28  Urteil BGer 4A_566/2008 vom 07. April 2009, E. 2.4. 
29  BGE 120 II 307, E. 2a. 
30  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 63 zu Art. 1 MschG. 
31  LUCHSINGER, S. 195 f. 
32  SHK-NOTH/THOUVENIN, N 85 zu Art. 1 MschG. 
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von Waren oder Dienstleistungen dieser Unterneh-

men zu gewährleisten.» 

23 Eine Garantiemarke besitzt eine gewisse Doppelfunktion, da sie eine Ge-

währleistungs- sowie Unterscheidungsfunktion erfüllt.33 Sie hat den Nut-

zen, eine bestimmte Qualität eines Produktes zu gewährleisten.34 

2.3.10. Kollektivmarke 

24 Die Kollektivmarke hat gemäss MschG den Zweck auf die Herkunft einer 

Unternehmensvereinigung hinzuweisen. Dies vor allem bei Waren und 

Dienstleistungen einer Vereinigung von Fabrikations-, Handels- oder 

Dienstleistungsunternehmen.35 Im Gegensatz zu Individualmarken be-

stimmen Kollektiv- und Garantiemarken nicht die Unterscheidung von Wa-

ren und Dienstleistung im Vergleich zu anderen Unternehmen.36 

2.4. Werbefunktion 

25 Die Unterscheidung der Waren von anderen Marktteilnehmern bietet eine 

Möglichkeit, eine gewisse Botschaft zu vermitteln, die einem Markeninha-

ber hilft, sich von anderen Marken abzuheben und zu unterscheiden. Der 

Aufbau eines Kommunikationskanals ist in der heutigen Marktsituation 

auschlaggebend. Die Kommunikation und Markierung allein reichen aller-

dings nicht aus, um das jeweilige Produkt genügend abzuheben. Viele 

Produkte und Dienstleistungen stehen sich in qualitativer Hinsicht sehr 

nahe, was dem Inhaber aufzeigt, dass er sich nicht nur auf die Garantier-

wirkung und Qualitätsfunktion verlassen kann. Um auf individuelle Bedürf-

nisse der Konsumenten einzugehen, dient reine Informationswerbung, um 

eine gewisse Masse im Markt erzielen zu können. Durch emotionserzeu-

gende Werbungen gerät eine Marke schneller in ein bekanntes Umfeld, 

wo sich Konsumenten beispielsweise mit Produkten identifizieren können. 

Durch eine Personenidentifizierung wird der Marke zudem ermöglicht, ein 

ausserordentliches Image aufzubauen.37 

26 Die Werbefunktion steht für den Markeninhaber im Vordergrund und stellt 

aus wirtschaftlicher Sicht vielfach eine der wichtigsten Funktionen einer 

 
33  HOLZER/SCHRÖTER, N 1 zu Art. 21 MschG. 
34  HOLZER/SCHRÖTER, N 2 zu Art. 21 MschG. 
35  HIRT, S. 226 f. 
36  HIRT, S. 227 f. 
37  HEINZELMANN, S. 35 f. 
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Marke dar. Erwähnenswert ist aber auch, dass durch die Steigerung der 

Werbefunktion auch die Gefahr von Zweitbenutzern besteht.38 

2.5. Markenschutz 

2.5.1. Die Unterscheidungskraft als Wesensmerkmal der Marke  

27 Eine Marke dient als Erkennungssymbol sowie als Merkmal für Waren und 

Dienstleistungen. Die Marke ist deshalb von grosser Bedeutung für die 

Unterscheidung von der Konkurrenz. Eine Marke muss die Unterschei-

dungsfunktion erfüllen, damit sie kennzeichnungskräftig ist. Die Kenn-

zeichnungskraft ist eines der wichtigsten Merkmale einer Marke. Ob die 

Kennzeichnungskraft besteht, wird im Rahmen der Markenprüfung in Be-

zug auf die Schutzausschlussgründe geprüft. Der Gesamteindruck eines 

Zeichens ist ausschlaggebend für die Kennzeichnungskraft.39 

28 Eine Marke zu entwickeln und bekannt zu machen, nimmt viel Zeit und 

Geld in Anspruch. Durch den Bekanntheitsgrad erlangt die Marke für das 

jeweilige Unternehmen einen grossen Wert. Durch die Eintragung ins Mar-

kenregister profitieren die Unternehmen von einem Schutz der Marke als 

geistiges Eigentum.40  

29 Um eine Marke zu registrieren, muss sichergestellt werden, dass kein ab-

soluter Ausschlussgrund nach Art. 2 MschG die Markeneintragung verhin-

dert. Die Hauptaufgabe des Markenschutzes ist es, das Zeichen nach dem 

vorgegebenen Schutzumfang zu schützen. Würden Marken nicht ge-

schützt werden, wäre die Investition in den Aufbau einer Marke nutzlos. 

Der Nutzen der Individualisierung einer Marke gegenüber dem breiten An-

gebot an diversen Waren und Dienstleistungen würde nicht existieren.41 

Das Markenrecht wirkt erga omnes.42 

2.6. Schutzvoraussetzungen 

30 Grundlegend kann jedes Zeichen als Marke eingetragen werden, solange 

es einem Unternehmen dazu dient, seine Waren und/oder 

 
38  ibid. 
39  STREULI-YOUSSEF, S. 85 f. 
40  IGE, («Was kann als Marke geschützt werden?»). 
41  MÜNCH, N 9. 92. 
42  LAREDO, S. 29 f. 
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Dienstleistungen von der Konkurrenz zu unterscheiden. Wichtig ist dabei, 

dass eine Marke nicht beschreibend ist. Eine Marke gilt als beschreibend, 

wenn sie Angaben wie die geographische Herkunft oder Qualität aufweist, 

das Zeichen genau umschreibt oder Preisangaben enthält.43  

31 Nur Marken, welche diese Schutzvoraussetzungen erfüllen, können recht-

mässig eingetragen werden. Die Schutzvoraussetzungen werden in Art. 1 

MschG allgemein umschrieben und im Detail in Art. 2 MschG ausgeführt.44 

2.6.1. Absolute Schutzausschlussgründe 

32 Die Schutzausschlussgründe in Art. 2 MschG sind zwingend. Wenn ein 

solcher Ausschlussgrund vorliegt, kann ein Markenschutz nicht gewährt 

werden. Grundsätzlich beziehen sich die Schutzausschlussgründe auf das 

öffentliche Interesse. Zeichen, die zum Gemeingut gehören, können nicht 

geschützt werden, sondern müssen ihr Freihaltebedürfnis beibehalten. 

Dies ist in der Praxis der auschlaggebendste Schutzausschlussgrund. Des 

Weiteren können irreführende Zeichen nicht von einem Markenschutz pro-

fitieren. Dies, um die Öffentlichkeit vor Täuschungen zu schützen. Formen, 

die auf technischer Basis beruhen oder solche, die eine Ware ausmachen, 

sind schutzunfähig. Selbstredend schutzunfähig sind Zeichen, die gegen 

die guten Sitten oder die Rechtsnorm verstossen. 45  

2.6.2. Relative Schutzausschlussgründe 

33 Die in Rz 32 erläuterten absoluten Schutzausschlussgründe beziehen sich 

auf die Öffentlichkeit, während relative Schutzausschlussgründe grund-

sätzlich die privaten Interessen von anderen Markeninhabern schützen. 

Der Markenschutz ist in dieser Hinsicht nicht absolut, sondern bezieht sich 

auf bereits bestehende Marken.46 Ab wann eine Marke mit einer älteren 

Marke kollidieren könnte, wird nach zwei Faktoren bemessen. Einerseits 

ist das die Zeichennähe und andrerseits die Waren- und Dienstleistungs-

nähe. Eine junge Marke kann mit einer älteren Marke unvereinbart sein, 

auch wenn sie nicht übereinstimmend sind, sich aber doch konkurrenzie-

ren. Wesentlich ist die Verwechselbarkeit. Sobald die Gefahr besteht, dass 

ein Zeichen verwechselt werden könnte, ist der Markenschutz unmög-

lich.47 

 
43  IGE, («Was kann als Marke geschützt werden?»). 
44  ibid. 
45  MÜNCH, N 9.96. 
46  MÜNCH, N 9.105. 
47  MÜNCH, N 9.106. 
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2.7. Verwechselbarkeit 

2.7.1. BGE 126 III 315 «RIVELLA» 

34 In diesem bundesgerichtlichen Entscheid handelt es sich um die Verwech-

selbarkeit zweier Zeichen, bei der sich die Rivella International AG, Inha-

berin der Wortmarke «RIVELLA» sowie der Denner AG gegenüberstan-

den. Die Denner AG versuchte im Jahre 1996 das Produkt RIVELLA unter 

dem Namen «apiella» zu verkaufen als auch zu vermarkten.48 

35 Eine Verwechslungsgefahr wird unter anderem auch dann von der Praxis 

angenommen, wenn das Publikum zwei Zeichen zwar durchaus auseinan-

der zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammen-

hänge vermutet. Ebenfalls kann sich eine Verwechslungsgefahr ergeben, 

wenn das jüngere Zeichen die Absicht hat, eine unmissverständliche Bot-

schaft des Inhaltes als Ersatz oder «ebenso gut wie» zu vermitteln. Sobald 

sich ein Zeichen im Markt als berühmt durchsetzt, ist der geschützte Ähn-

lichkeitsbereich grösser, als dies für schwache Marken der Fall ist. Bei der 

Beurteilung der Verwechselbarkeit der Wortmarkte «RIVELLA» mit «a-

piella» erscheint der Gesamteindruck der Wortmarke massgebend. Auch 

die Vorinstanz ging davon aus, dass die Ähnlichkeit der beiden Zeichen 

zu einer dringlichen Verwechslungsgefahr führen kann. Die Verwechs-

lungsgefahr ist somit in casu zu bejahen. 49 

3. Erweiterter Schutzumfang 

36 Einen erweiterten Schutz geniessen nicht nur Weltmarken wie etwa in der 

Luxusbranche für Mode, Accessoires oder Kosmetik, sondern auch Arti-

kel, welche täglich konsumiert werden. Unter dem erweiterten Schutz wird 

im rechtlichen Sinne betrachtet, dass der Missbrauch von berühmten Mar-

ken durch Dritte zu verhindern ist. Eine Rufschädigung durch Dritte sowie 

Rufbeeinträchtigungen oder Gefährdung ihrer Unterscheidungskraft kann 

durch den erweiterten Schutzumfang nach Art. 15 MschG gewährleistet 

werden (protection against dilution).50 

 
48  BGE 126 III 315, E. 6b. 
49 ibid. 
50  SHK-THOUVENIN, N 1 zu Art. 15 MschG. 
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3.1. Begriff der berühmten Marke 

37 Das Hauptmerkmal der berühmten Marke besteht darin, dass für diese das 

Spezialitätsprinzip nicht gilt. Während «normale» Marken nur Schutz für 

die von ihnen bezeichneten Waren oder Dienstleistungen geniessen (Art. 

3 Abs. 1 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG), kann der Inha-

ber einer berühmten Marke deren Gebrauch gemäss Art. 15 Abs. 1 

MSchG «für jede Art von Waren oder Dienstleistungen» verbieten, wenn 

die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. So darf z.B. das Zeichen «Merce-

des» nicht für Schleckstengel verwendet werden, obwohl die Marke «Mer-

cedes» keinen Schutz für Lebensmittel/Süsswaren beansprucht. 

38 Die Legaldefinition des Begriffes der berühmten Marke wird vom Gesetz-

geber nicht näher umschrieben. In Anbetracht der vielen Aspekte, die ein 

Zeichen besitzen muss, um als Marke anerkannt zu werden, muss der Be-

griff der berühmten Marke nicht ausführlich definiert sein. Auch das Bun-

desgericht hat sich mehrfach mit dem erweiterten Schutz von berühmten 

Marken befasst und beschlossen, den Begriff nicht näher zu definieren51. 

Gemäss Botschaft sind Charakteristika der berühmten Marke eine überra-

gende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung.52 

39 Die in der Botschaft vom Gesetzgeber genannten Charakteristika berühm-

ter Marken, namentlich wie bereits erwähnt die überragende Verkehrsgel-

tung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung, wurden von der Litera-

tur und Rechtsprechung diskutiert, jedoch im Wesentlichen übernom-

men.53 

40 Das Bundesgericht entschied ebenfalls, dass die Berühmtheit dann bejaht 

wird, wenn die Bestimmungen des erweiterten Schutzumfangs aus Art. 15 

MschG angenommen werden.54 

3.2. Schutzumfang einer berühmten Marke 

41 Der normale Schutzumfang basiert auf den Bestimmungen nach Art. 3 

MschG, auf welche sich jeder Markeninhaber berufen kann.55 Der erwei-

terte Schutz der berühmten Marke kommt nur zum Tragen, wenn zwei 

 

   

     

   

    

   

51 BSK-DAVID/FRICK, N 15 zu Art. 15 MschG.
52 Botschaft MSchG, S. 27 ff.
53 SHK-THOUVENIN, N 14 zu Art. 15 MschG.
54 BGE 130 III 748, E. 1.1.
55 SHK-THOUVENIN, N 66 zu Art. 15 MschG.
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wesentliche Voraussetzungen erfüllt sind. Auf einer Seite muss die Marke 

berühmt sein, auf der anderen Seite muss ein Verhalten einer Drittperson 

eines von drei Tatbestandsmerkmalen aus Art. 15 MschG erfüllen, bei-

spielsweise durch die Beeinträchtigung des Rufes oder einer Rufausnüt-

zung sowie Gefährdung der Unterscheidungskraft.56 Nach Art. 3 MschG 

wird die Verwechslungsgefahr speziell geschützt, welche in Art. 15 MschG 

detailliert ausgeführt wird. Die Berühmtheit einer Marke ist im Gegensatz 

zu den anderen Tatbestandsvoraussetzungen eine materielle Grundvo-

raussetzung.57 Sinnvollerweise wird daher die Berühmtheit einer Marke 

immer vorerst geprüft. Ist diese nämlich zu verneinen, wird auch kein er-

weiterter Schutz gewährleistet. Schützenswert ist auch die Leistung eines 

Unternehmens, welche den ganzen Aufbau, die Wertschätzung einer 

Marke sowie die Aufrechthaltung des Bekanntheitsgrades betrifft.58 Der 

Schutz von berühmten Marken nach Art. 15 MschG weist einen beträcht-

lich erweiterten Sonderschutz gegenüber «normalen» Zeichen auf. Dies 

wirft wiederum die Frage auf, in welchem Bereich und unter welchen Best-

immungen ein solcher Schutz vorgesehen ist.59 

42 Der Bekanntheitsgrad einer Marke wird zwischen notorischem (erhöhtem) 

und herkömmlichem Bekanntheitsgrad unterschieden. Diese Unterschei-

dung ist ausschlaggebend, wenn eine Marke zwischen ihrer Berühmtheit 

und Bekanntheit unterschieden wird.60 Eine berühmte Marke ist der 

schweizerische Ausdruck für die notorisch bekannte Marke mit einem 

Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs.61  

43 Alleinig in einem Widerspruchsverfahren kann ein Inhaber einer berühm-

ten Marke den erweiterten Schutz gemäss Art. 15 MschG nicht geltend 

machen. Grund dafür ist, dass die Berühmtheit einer Marke nicht eintra-

gungsfähig ist und ein Widerspruchsverfahren die Absicht auf ein einfa-

ches und kostengünstiges Verfahren hat, was durch eine Eintragung ins 

Markenregister nicht eingehalten werden könnte. Art. 31. Abs. 1 MschG 

verweist ausschliesslich auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 

Abs. 1 MschG aber nicht auf den Schutzumfang der berühmten Marke.62 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

56 SHK-THOUVENIN, N 11 zu Art. 15 MschG.
57 LAREDO, S. 94 ff.
58 LAREDO, S. 46 f.
59 HEINZELMANN, S. 73 ff.
60 BGE 130 III 748, E. 1.1.
61 BSK-DAVID/FRICK, N 18 zu Art. 15 MschG.
62 SHK-THOUVENIN, N 68 zu Art. 15 MschG; BSK-DAVID/FRICK, N 73 zu Art. 15 MschG; OFK-WILLI, N 5 zu Art.

31 MSchG.
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3.3. Bekanntheit (quantitatives Kriterium) 

3.3.1. Überragende Verkehrsgeltung 

44 Charakteristisch für eine berühmte Marke gilt gemäss Botschaft MschG 

die überragende Verkehrsgeltung. Bemerkenswert berühmte Marken tra-

gen gewisse Risiken mit sich, da sie einladend für Drittpersonen sind, wel-

che als Trittbrettfahrer die Bekanntheit einer Marke zu deren Nutzen ma-

chen wollen.63 Eine berühmte Marke muss zudem in einem breiten Publi-

kum prominent sein, was die Verkehrsgeltung automatisch massgebend 

erhöht. 64  

45 Der Grad der Notorietät ist umstritten. Das Interesse des Bundesgerichts 

liegt bei einem erhöhten Grad der Bekanntheit, um die Marke als berühmt 

rechtzusprechen.65 Eine Mehrheit von Autoren setzen den Bekanntheits-

grad auf 60% oder mehr. Das Weitern hat das Bundesgericht jedoch auch 

einst den Bekanntheitsgrad der Marke «Vogue» bei 25% bejaht, womit 

sich aus der Lehre und Rechtsprechung kein definitiver Prozentanteil ab-

leiten lässt.66 Ein weiterer Teil der Lehre greift diese Frage gar nicht auf 

oder will sich nicht auf einen bestimmten Kennzeichnungsgrad festlegen.67 

Eine konkrete Prozentzahl ist somit abzulehnen, ist aber für die Gesamt-

beurteilung einer Marke relevant.68 

46 Die überragende Verkehrsgeltung ist ein quantitatives Erfordernis der Be-

rühmtheit, wird aber als grundlegendes Element der Berühmtheit einer 

Marke belegt. Durch die Bestimmung der Berühmtheit anhand der Ver-

kehrsgeltung wird festgestellt, ob ein Markeninhaber sich auf Art. 15 

MschG berufen kann.69 

47 Die Berühmtheit einer Marke muss grundsätzlich sowohl behauptet als 

auch bewiesen werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass der Status der 

berühmten Marke auf einer rechtlichen Wertung basiert, die der Richter in 

jedem Fall selbst zu treffen hat.70 

 

   

    

    

    

    

   

   

   

63 BSK-DAVID/FRICK, N 31 zu Art. 15 MschG.
64 BGE 130 III 748, E. 1.2.
65 Urteil BGer 4C.440/2006, E. 4.1.
66 Urteil BGer 4A_128/2012, E. 4.1.1.
67 OFK-WILLI, N 9 ff. zu Art. 15 MSchG.
68 BSK-DAVID/FRICK, N 37 zu Art. 15 MschG.
69 LAREDO, S. 99 f.
70 MARBACH, N 1658.
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3.4. Alleinstellung des Zeichens 

48 In der Rechtsprechung wird neben der überragenden Verkehrsgeltung vo-

rausgesetzt, dass ein Zeichen absolutes Recht auf Alleinstellung geniesst. 

Keine anderen Unternehmer bzw. Markeninhaber dürften das gleiche Zei-

chen benutzen, da ein Risiko auf Verwässerung der Marke besteht. 71 Da-

bei wird davon ausgegangen, dass keine Marke für universellen Gebrauch 

von diverseren verschiedenen Marken geeignet ist. Trotzdem ist keine ab-

solute Einmaligkeit verlangt, da einige berühmte Marken auch ausserhalb 

ihres Gleichartigkeitsbereiches bestehen und die berühmte Marke nicht 

beeinträchtigen.72 

3.5. Verletzungstatbestände 

3.5.1. Rufausbeutung 

49 Art. 15 MschG hat folgenden Wortlaut: 

Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen 

deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienst-

leistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch 

die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder 

deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. 

Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Be-

rühmtheit erlangt hat, bleiben unberührt. 

50 Der Inhaber einer berühmten Marke kann also anderen deren Gebrauch 

verbieten, wenn der Ruf seiner Marke ausgenützt wird. Die Rufausnützung 

ist als kommerzielle "Annäherung" oder "Anlehnung" an den Ruf der be-

rühmten Marke zu verstehen. Nebst der Unterscheidungskraft ist somit 

auch der Ruf einer Marke ein geschütztes Objekt in Art. 15 MschG. Der 

Begriff Ruf umschreibt das gesamte Profil einer Marke. Berühmte Marken 

sind unbestrittenermassen von jeglicher Ausbeutung ihres Rufes zu schüt-

zen. Der Markeninhaber ist für den guten Ruf seiner Marke verantwortlich, 

welchen ein Inhaber auf verschiedene Art und Weise im freien Wettbewerb 

einsetzen kann.73 Der Ruf in Art. 15 MschG genannt muss nicht a priori 

 
71  HEINZELMANN, S. 91 ff. 
72  BSK-DAVID/FRICK, N 42 zu Art. 15 MschG; SHK-THOUVENIN, N 27 zu Art. 15 MSchG; OFK-WILLI, N 15 zu 

Art. 15 MSchG. 
73  LAREDO, S. 116 ff. 



26 
 

ein guter sein. Grundsätzlich ist aber der gute Ruf Schutzgegenstand einer 

berühmten Marke.74 Wenn der Ruf einer berühmten Marke geschützt ist, 

verhindert auch dies Trittbrettfahrern die Gelegenheit, eine berühmte 

Marke zu deren Nutzen zu machen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist «der 

Rolls Royce» unter den Staubsaugern.75  

3.5.2. Rufbeeinträchtigung 

51 Im Gegensatz zur Rufausbeutung handelt es sich bei der Beeinträchtigung 

des Rufes nicht um den guten Ruf einer berühmten Marke. Es gibt ver-

schiedene Varianten die Beeinträchtigung zu unterscheiden, namentlich 

die Verwendung des Zeichens für qualitativ minderwertige Ware, der in-

kompatibler Zweitgebrauch und der herabsetzende Gebrauch.76 Auch 

wenn das Image des usurpierten Zeichens mit dem Zeichen des Verlet-

zers übereinstimmt, kann es der Markeninhaber aus individuellen Gründen 

ablehnen, mit anderen Unternehmen oder Produkten in Verbindung ge-

bracht zu werden. Diesbezüglich wehrte sich beispielsweise COCA-COLA 

gegen die Verwendung eines Zeichens auf einem Poster namentlich «En-

joy Cocaine» in der gleichen Schrift und Aufmachung wie COCA-COLA.77 

3.5.2.1. Qualitativ schlechtere Erzeugnisse 

52 Wenn der Ruf einer berühmten Marke für eine qualitativ minderwertigere 

Ware verwendet wird, liegt eine Rufbeeinträchtigung vor. Der Ruf wird in 

solchen Fällen für Waren oder Dienstleistungen verwendet, deren Qualität 

erheblich vom Originalprodukt oder der Dienstleistung abweicht. Der Ruf 

der berühmten Marke wird durch Konsumenten der schlechten Ware er-

heblich beeinträchtigt, da die Unzufriedenheit auf den bekannten Ruf über-

tragen wird und somit der Marke einen schlechten Ruf überträgt. 78 

3.5.2.2. Inkompatibler Zweitgebrauch 

53 Wird eine mit der berühmten Marke verwechselbare Marke für Waren oder 

Dienstleistungen eingesetzt, die irritierende Assoziationen beim Publikum 

wecken, spricht man von einem inkompatiblen Zweitgebrauch. Besteht 

eine sachliche oder emotionale Inkompatibilität, gilt das Produkt oder die 

 
74  BSK-DAVID/FRICK, N 53 zu Art. 15 MschG. 
75  BSK-DAVID/FRICK, N 54 zu Art. 15 MschG. 
76  SHK-THOUVENIN, N 45 zu Art. 15 MSchG. 
77  GRÜNBERGER, S. 425 ff. 
78  LAREDO, S. 127 ff. 
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Dienstleistung als unverträglich.79 Wird beispielsweise eine Luxusmarke 

auf Produkten des alltäglichen Bedarfs verwendet, so beeinträchtigt dies 

natürlich den Ruf der Luxusmarke. Zusätzlich liegt eine solche Inkompati-

bilität vor, wenn ein Unternehmen, dessen Ruf ohnehin schlecht ist, eine 

berühmte Marke benutzt. Dies könnte den Ruf der berühmten Marke er-

heblich beeinträchtigen.80  

3.5.2.3. Herabsetzende Bezugnahme 

54 Der Ruf einer berühmten Marke kann auch durch herabsetzende, vulgäre 

oder obszöne Aussagen oder Darstellungen beeinträchtigt werden. Dies 

kann durch «einfache» Scherze, direkte Beschimpfungen oder auch an-

dere Mitteln geschehen.81 Dabei festzuhalten ist, dass die kennzeichen-

mässige Verwendung von berühmten Marken, markenrechtlich in einer 

echten Satire oder Parodie meist freigestellt ist.82 Oftmals erfolgt eine Ge-

fährdung oder Herabsetzung des Rufes einer Marke durch unerwünschte 

Verwendung oder Veränderung des Zeichens in beispielsweise Werbun-

gen, Zeitschriften, Produktgestaltungen etc. Dabei will durch die fremde 

Verwendung einer berühmten Marke ein spezieller Effekt bei einem gewis-

sen Zielpublikums erzielt werde, dies meist sogar mit Produkten oder 

Dienstleistungen, mit denen der ursprüngliche Markeninhaber nicht in Ver-

bindung gebracht werden will. In diesen Zusammenhang ist der Beispiels-

fall «LUFTHANSA» zu erläutern.83  

55 Ein Zweitbenutzer vertrieb Aufkleber, die das bekannte Firmenlogo der 

Fluggesellschaft als Geschenk und Scherzartikel kopierten, jedoch ist am 

linken Rand des Aufklebers eine Abbildung mit zwei stilisierten Kranichen 

abgebildet, die eine Paarungshaltung einnehmen. Als der Markeninhaber 

Unterlassungsklage eingereicht hat wurde diese erst abgewiesen, mit Ein-

reichung der Klage hatte die Klägerin jedoch dann Erfolg.84  

56 Der Ruf einer berühmten Marke droht immer wieder herabgesetzt zu wer-

den wie in soeben erläutertem Beispiel. Durch die Bestimmungen in Art. 

15 MschG muss sich der Inhaber einer Marke dies nicht gefallen lassen 

 
79  HEINZELMANN, S. 139 ff.  
80  SHK-THOUVENIN, N 52 zu Art. 15 MSchG. 
81  LAREDO, S. 132 ff. 
82  SHK-THOUVENIN, N 54 zu Art. 15 MSchG. 
83  HEINZELMANN, S. 143 ff. 
84  NJW 1982, S. 648 ff. 
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und kann Dritten die Ausbeutung und Ausnutzung des Rufes oder Zei-

chens untersagen.85  

3.6. Gefährdung der Unterscheidungskraft  

57 Sobald sich eine Marke einer anderen Marke innerhalb Ähnlichkeits- oder 

Gleichartigkeitsbereich nähert, besteht die Gefahr, die Unterscheidungs-

kraft der berühmten Marke zu gefährden. Der Inhaber einer berühmten 

Marke hat den privilegierten Anspruch, jene Marken aus dem Register lö-

schen zu lassen, welche Bestandteile einer Gefährdung aufweisen. Die 

Unterscheidung ist gefährdet, sobald ein Interessenkonflikt im Publikum 

vorliegt und die ursprüngliche Marke verwechselt werden könnte. Die 

Stärke einer Marke lässt sich unter anderem daran messen, wie wenig 

ähnliche Marken ebenfalls im Register eingetragen sind. Es ist für einen 

Inhaber einer berühmten Marke demnach von sehr grossem Interesse, 

ähnliche Marken vom Register freizuhalten oder bei einer Eintragung ins 

Register löschen zu lassen.86 

58 Grundsätzlich kann jedes Drittzeichen dazu führen, die Kennzeichnungs-

kraft einer berühmten Marke zu schwächen. Es war vom Gesetzgeber 

auch nicht vorgesehen, absoluten Schutz einer berühmten Marke zu ge-

währleisten. Der erweiterte Schutzumfang einer berühmten Marken ist von 

diversen Voraussetzungen abhängig, wie sich aus den Tatbeständen der 

Rufausbeutung sowie -Beeinträchtigung ergibt.87 

3.7. Berühmte Marken  

59 Nachfolgend werden einige Beispiele berühmter Marken, die vom Bundes-

gericht bejaht wurden, aufgezeigt, wie auch Marken, deren Berühmtheit 

verneint (oder abgewiesen) wurde. 

3.7.1. Kasuistik bejahter berühmter Zeichen 

– Chanel/Chenal 88  

 
85  HEINZELMANN, S. 145 f. 
86  BSK-DAVID/FRICK, N 64 zu Art. 15 MschG. 
87  OFK-WILLI, N 27 zu Art. 15 MSchG. 
88  Urteil BGer 4P.45/1996, E. 3b; umstritten war die Berühmtheit in Urteil BGer 4C.354/1999, E. 2. 
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– Vogue/Vogue My Style89  

– Viagra/Viaguara90  

– Maggi/maggi.com91 

– Nike/Vigoroso Doncel Nike92 

– Gucci/Paolo Gucci (fig.)93 

– Bugatti94  

– Coca Cola/Coca Line95 

– Audi96 

– Néstle/Clos Néstle97 

3.7.2. BGE 124 III 277 «NIKE» 

60 Im bundesgerichtlichen Entscheid standen sich die Nike Sport Cosmetic 

S.A. zusammen mit der Quarz AG und der Campomar S.L. der Nike Inter-

national Ltd. gegenüber. Markeninhaber der Marke «NIKE» ist die spani-

sche Firma Campomar S.L. sowie "VIGOROSO DONCEL NIKE, Perfu-

mes" für Parfümerieartikel. 

61 Das Bundesgericht schliesst sich dem Urteil des Handelsgerichts an und 

stellt fest, dass ein Grossteil der Bevölkerung die Marke Nike kennen wür-

den. Begründet sei dies damit, dass ein Sportler fast zwangsläufig mit der 

Marke «NIKE» konfrontiert werden würde. Des Weiteren ist bei fast jedem 

Wettkampf das Logo der berühmten Marke «NIKE» auf Startnummer oder 

Bekleidung der Sportler zu erkennen. Seit Mitte der achtziger Jahre ist 

auch einem Passivsportler die Marke «NIKE» in der Schweiz vertraut. Das 

Handelsgericht hält fest, dass die Marke «NIKE» in der Schweiz zu den 

 
89  Urteil BGer 4A_128/2012, E. 4.2.2. 
90  Urteil HGer BE, sic! 5 (2011), E. 19.  
91  Urteil BGer 4C.376/2004, E 3.2. 
92  BGE 124 III 277, E. 2a. 
93  BGE 116 II 614, E. 6. 
94  Urteil BGer 4C.440/2006, E. 4.1; bereits früher Urteil OGer GL, sic! 6 (1998), E. 1.2.1. 
95  BGE 116 II 463, E. 3c. 
96  Urteil BGer 4C.247/1996, E. 5a. 
97  BGE 130 III 748, E. 1.1. 
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meistbekannten Sportartikeln gehört und mit Beginn der neunziger Jahre 

sogar Berühmtheit erlangt hat. Auch das Bundesgericht bejaht diese Fest-

stellung. Im Urteil wird festgehalten, dass die Marke «NIKE» sowohl Aktiv- 

als auch Passivsportlern bekannt sei und die Marke eine überragende Ver-

kehrsdurchsetzung geniesst wie auch die allgemeine Wertschätzung der 

Schweizer Bevölkerung. Deutlich erscheint aus diesem Entscheid, dass 

Werbungen sowie Sponsoring ein entscheidender Anhaltspunkt für die Be-

rühmtheit einer Marke sind. Das Bundesgericht hat sich im «NIKE»- Ent-

scheid grundsätzlich auf die starke Bekanntheit durch aktive Werbung ge-

stützt.98 

3.7.3. Kasuistik verneinter berühmter Marken 

– Riesen99 

– Playboy100 

– Botox101 

3.7.4. HGer ZH, sic! 1 (2015) «Botox» 

62 In diesem Entscheid handelte es sich um die Marken «BOTOX» und «CO-

TOCARE». Der Inhaber der Marke «BOTOX» hat eine Repräsentativbe-

fragung gestartet, bei der es darum ging, wer mit dem Wortlaut «BOTOX» 

vertraut sei. 87% haben diese Umfrage bejaht, jedoch nur 7% davon ha-

ben das Wort mit einem Medikament bzw. medizinischem Pharmazeuti-

kum assoziiert. Das Handelsgericht Zürich hält fest, dass der Begriff 

«BOTOX» grundsätzlich bekannt sei, jedoch klar der «Faltenbehandlung» 

zugewiesen sei und nicht grundsätzlich als Medikament oder Pharmazeu-

tikum eines gewissen Unternehmens. Demnach wurde festgestellt, dass 

die korrekte Assoziation eines Begriffes bzw. einer Marke eine wesentliche 

Rolle spielt und die Berühmtheit der Marke «BOTOX» somit verneint 

wurde. 102 

 
98  BGE 124 III 277, E. 1c. 
99  Urteil BGer 4C.31/2004, E. 4.2. 
100 Urteil HGer BE, sic! 2 (1997), E. 5d. 
101 Urteil HGer ZH, sic! 1 (2015), E. 2.5.2c. 
102 Urteil HGer ZH, sic! 1 (2015), E. 2.5.2d. 
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3.8. Dauer der Berühmtheit 

63 Einige Autoren verlangen einen langen Gebrauch einer Marke, bevor 

diese als berühmt gilt und den erweiterten Schutzumfang in Anspruch neh-

men kann. Teilweise stösst man auch in der Rechtsprechung auf einen 

langen Gebrauch des Zeichens, bevor dieses als berühmt anerkannt 

wurde. Darauf basiert die Befürwortung einer langen Gebrauchsdauer 

bzw. die Dauer der Berühmtheit. Den erweiterten Schutz eines Zeichens 

muss sich ein Markeninhaber gewissermassen zuerst verdienen. So soll 

verhindert werden, dass nicht jeder Markeninhaber schnellstmöglich zur 

Berühmtheit gelangt, indem er beispielsweise einen Mehraufwand in den 

Werbeaufwand steckt.103 Die Dauer der Berühmtheit lässt sich natürlich 

auch anhand konkreter Einzelfälle beurteilen. In der Regel wird die Be-

rühmtheit durch die Produktionseinstellung hinaus bewertet. Es kann aber 

auch sein, dass die Berühmtheit einer Marke auch nach eingegangenem 

Konkurs weiterhin besteht (vgl. Urteil BVGer B-3036/2011 «Swissair»).104 

Daraus spricht, dass die Dauer der Berühmtheit in der Lehre und Recht-

sprechung nicht absolut definiert ist.  

3.9. Notorisch bekannte Marke 

64 Neben den bereits genannten Markenarten gibt es noch die notorisch be-

kannte Marke i.S.v. Art. 3 Abs 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ. Das 

MschG basiert auf einem sogenannten Eintragungsprinzip, welches be-

sagt, dass der Schutz einer Marke erst mit dessen Eintragung beginnt (Art. 

5 MschG). Art. 6bis PVÜ verpflichtet Mitgliedstaaten alle Marken abzuwei-

sen, welche verwechselbar sind mit einer im Inland nicht eingetragenen 

Marke. Damit werden Marken, die nicht eingetragen sind, aber doch noto-

risch bekannt sind, geschützt. Die notorische Marke hält das Eintragungs-

prinzip ein, nicht aber wie die berühmte Marke das Spezialitätsprinzip. Das 

bedeutet, ihr Schutz ist auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen be-

schränkt, während die berühmte Marke über den Bereich gleicher oder 

gleichartiger Waren oder Dienstleistungen schützt. Zudem ist das qualita-

tive Kriterium der allgemeinen Wertschätzung bei einer notorischen Marke 

nicht verlangt, was bei einer berühmten Marke massgeblich davon unter-

scheidet. 105 

 
103 HEINZELMANN, S. 108 f. 
104 BSK-DAVID/FRICK, N 23 zu Art. 15 MschG. 
105 BSK-DAVID/FRICK, N 39 zu Art. 15 MschG. 
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3.10. TRIPS-Abkommen 

65 Erwähnenswert in Bezug auf den erweiterten Schutzumfang ist das 

TRIPS-Abkommen im Vergleich zum Schweizerischen Recht. Durch Art. 

16 Abs. 3 TRIPS106 wird der erweiterte Schutzumfang relativiert, welcher 

die Mitgliedstaaten in Anwendung von Art. 6bis PVÜ zu einem Schutz no-

torischer Marken auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs verpflich-

tet.107 Notorische Marken werden durch die Anwendung von Art. 16 Abs. 

3 TRIPS gegenüber andern in doppelter Hinsicht privilegiert. Sie genies-

sen einen Schutz im geografischen Bereich der Bekanntheit sowie auch 

ohne Registereintrag markenrechtlicher Schutz.108 Die Botschaft hat fest-

gestellt, dass Art. 16 Abs. 3 TRIPS die Anwendungen auf die berühmte 

Marke in der Schweiz ausbreiten. Auf den Unterschied einer notorischen 

Marke nach PVÜ und einer berühmten Marke nach MschG wird nicht ein-

gegangen und man interpretiert die berühmte Marke gleichgestellt wie 

eine notorische Marke. Der Gesetzgeber hat Art. 15 MschG nicht nach 

dem Wortlauft von Art. 16 Abs. 3 TRIPS angepasst, auch wenn im Schwei-

zer Recht noch immer der erweiterte Schutz ausserhalb des Spezialitäts-

prinzips nur für berühmten Marken und nicht für notirische Marken gilt.109 

BSK-DAVID/FRICK vertreten die soeben erläuterte Meinung, dass die be-

rühmte Marke nach Art. 15 MschG und die notorische Marke nach Art. 16 

Abs. 3 TRIPS gleich behandelt werden.110  

66 Die Bestimmungen nach Art. 16 TRIPS sollen grundlegend eine minimale 

Rechtssicherheit gewährleisten und den Schutz über die Gleichartigkeits-

grenze erweitern.111 Eine besondere Bekanntheit wird vom Gesetzgeber 

nicht vorausgesetzt. Zentral ist, dass die Marke verwendet wird und ein 

Hinweis darin besteht, dass der Markeninhaber geschädigt werden 

könnte.112  

 
106 Die Bestimmung lautet wie folgt: «Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (1967) findet sinngemäss auf 

Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die einer eingetragenen Marke nicht ähnlich sind und wenn die 

Benutzung der betreffenden Marke einer Verbindung dieser Ware oder Dienstleistung und demo Inhaber 

der eingetragenen Marke hinweisen würde oder eine solche Benutzung einen Schaden herbeiführen 

würde». 
107 MARBACH, N 1696. 
108 BSK-DAVID/FRICK, N 9 zu Art. 15 MschG. 
109 BSK-DAVID/FRICK, N 10 zu Art. 15 MschG. 
110 BSK-DAVID/FRICK, N 11 zu Art. 15 MschG. 
111 MARBACH, N 1698. 
112 OFK-WILLI, N 2 zu Art. 15 MSchG. 
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4. Schlussfolgerungen 

67 Das Markenschutzgesetz thematisiert die Verfügung über das Marken-

recht, welches auch Bezug nimmt auf den erweiterten Schutzumfang von 

berühmten Marken. Nach dem markenrechtlichen Grundkonzept soll, ge-

stützt auf dem Gleichartigkeitserfordernis, ein überschiessender Aus-

schliesslichkeitsanspruch verhindert werden, damit neuen Marktteilneh-

mern die Zeichenwahl nicht unnötig erschwert wird. Berühmte Marken ge-

niessen den erweiterten Schutzumfang, welcher sich aus qualitativen und 

quantitativen Voraussetzungen ergibt. Eine berühmte Marke bildet nach 

modernem Verständnis ein selbstständig verkehrsfähiges Wirtschaftsgut, 

welches in der heutigen Zeit immer beliebiger ist. Da es immer wieder 

neue starke Marktteilnehmer gibt, ist es umso wichtiger, dass berühmte 

Marken einen Anspruch haben auf erweiterten Schutzumfang. Ist eine 

Marke erst einmal berühmt, steckt viel intensive Arbeit und Zeit sowie Geld 

dahinter, was meines Erachtens einem Markeninhaber nicht gleich wieder 

genommen werden soll. Es ist nicht selten, dass Markenpiraterie besteht, 

und deswegen ist es umso regelrechter, dass solche Marken geschützt 

werden.  

68 Hinzu kommt erschwerend, dass eine Marke nicht nur ihre Berühmtheit 

vorab beweisen muss, sondern zusätzlich noch, dass eine Rufausbeu-

tung, Rufbeeinträchtigung oder eine Gefährdung der Unterscheidungs-

kraft vorliegt. 

69 Die unbestreitbare Meinung von Marken mit erweitertem Schutzumfang 

sollte es eigentlich rechtfertigen, dies im Register so zu kennzeichnen, 

dass Inhaber von berühmten Marken sich gar keine Sorgen mehr über die 

oben genannten Verletzungstatbestände machen müssten. Das Weiteren 

würde es dies auch dem Bundesgericht vereinfachen. Angesichts der auf-

gezeigten Diskrepanzen in der Lehre und Rechtsprechung bestehen ei-

nige Unsicherheiten, auch was die Registrierung berühmter Marken sowie 

den erweiterten Schutzumfang angeht. Aus den unterschiedlichen Mei-

nungen diverser Autoren schliesse ich, dass eine berühmte Marke zurecht 

einen erweiterten Schutzumfang geniesst.  
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